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Titelthema Betriebliche Altersversorgung

In der Vergangenheit war häufig der Steu-
ervorteil Hauptmotivation von geschäfts-
führenden Gesellschaftern von Kapital-
gesellschaften (GGF) für die Einrichtung 
einer betrieblichen Pensionszusage. Die 
Pensionsrückstellungen mindern die steuer-
pflichtigen Gewinne der GmbH und haben 
den positiven Effekt von Steuereinbehalten 
(Liquiditätsverbesserung). Seit 2009/2010 
gilt aber in Deutschland das Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG). Danach 
müssen die Pensionsrückstellungen in der 
Handelsbilanz mit einem kapitalmarktna-
hen Zins diskontiert werden – im Gegen-
satz zur Steuerbilanz, in der der Zins mit 
6% seit 1982 festgeschrieben ist. 

Aufgrund der aktuellen Zinsschmelze 
steigen die handelsbilanziellen Rückstellun-
gen exorbitant an und liegen schon 50 bis 
70%, bei gehaltsabhängigen Zusagen auch 
mehr als 100% über den steuerwirksamen 
Rückstellungen. Diese Entwicklung setzt 
sich in den Folgejahren ungebremst fort, 
wenn man keine Gegenmaßnahmen er-
greift. 

Lösungsansätze können u.a. ein Teilver-
zicht und/oder die Umstellung der Zusage 
von Rente auf Kapital sein. 

Beispiel für eine GGF-Zusage
Gesellschafter-Geschäftsführer, geboren am 
18.6.1962, seit 1992 für die GmbH tätig. 
Pensionszusage 1997 erteilt, 60.000 € Al-
ters- und Invalidenrente und 60% Witwen-
rente, Pensionsalter 65.

Die Pensionsrückstellungen zum 
31.12.2016 betragen 587.000 € (Handels-
bilanz) und 391.000 € (Steuerbilanz). Zum 
31.12.2017 ergeben sich dann folgende 

Sanierung betrieblicher GGF-Pensionszusagen 

Lösungsvorschläge für GmbH-Chefs 

Pensionsrückstellungen und gewinnmin-
dernde Zuführungen:
Handelsbilanz (HB)  671.000 € 
Zuführung  84.000 €
Steuerbilanz (StB) 418.000 € 
Zuführung  27.000 €
(erwarteter Rechnungszins BilMoG 3,66%)
Bis 2027 (Erreichen der Altersgrenze) stei-
gen die Werte auf 1.467.000 € (HB) und 
758.000 € (StB) an (Annahme Rechnungs-
zins BilMoG 1,8% im Jahre 2027). 

Einfrieren auf past-service zum 
31.12.2017
Ein Verzicht oder Teilverzicht des geschäfts-
führenden Gesellschafters auf die Pensions-
zusage führt nach einer BFH-Entscheidung 
aus dem Jahr 1997 (BFH, Urteil vom 
9.6.1997, Az. GrS 1/94) dazu, dass bei dem 
Gesellschafter Einkünfte aus nicht selbst-
ständiger Arbeit in Höhe des quantifizier-
ten (Teil-)Verzichts ausgelöst werden und 
dieser bei der GmbH als verdeckte Einlage 

zu behandeln ist. Der BFH geht davon aus, 
dass
◆	 	die Anwartschaft auf Leistungen der Al-

tersversorgung (Pensionszusage) einen 
einlagefähigen Wert (Wirtschaftsgut) 
darstellt und

◆	 	der Verzicht auf diesen Wert (Anwart-
schaft) eine Verfügung über diesen dar-
stellt, die zu einem Wertzufluss beim 
Verzichtenden führt.

Nach dem BMF-Schreiben vom 14.8.2012 
ist ein Teilverzicht auf den noch nicht er-
dienten Teil der Zusage (future-service) 
ohne negative steuerliche Konsequenzen 
für den GGF möglich. Die GmbH muss 
allerdings einen Teil der Rückstellung im 
Jahr der Umstellung nachversteuern (ggf. 
Verrechnung mit Verlustvortrag). Ein wei-
terer Verzicht auf Teile der schon erdienten 
Zusage (past-service) würde aber zu einer 
verdeckten Einlage und zur Lohnversteu-
erung des anteiligen Verzichts beim GGF 
führen. 

Die steuerlichen Verbesserungen der Versicherungslösungen in der betrieblichen Altersversorgung 
durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz ab 2018 bringen keine Entlastung für die Geschäfts-
führerversorgung, da hiermit keine ausreichende Versorgung finanzierbar ist. Es bleiben daher 
auch weiterhin nur die Pensionszusage und Unterstützungskasse als Gestaltungsformen, über 
die eine ausreichende GGF-Versorgung finanzierbar ist.  Dabei bietet die Pensionszusage deutli-
che Vorteile bei Flexibilität und Finanzierungsgrad gegenüber der Unterstützungskasse.
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Grafik 1: Pensionsrückstellungen BilMoG
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Beispiel:
Zum 31.12.2017 sind zwei Drittel der Zu-
sage erdient (20 Jahre von 1997 bis 2017 im 
Verhältnis zu 30 Jahren von 1997 bis 2027).
Es ergeben sich folgende bilanzielle Auswir-
kungen zum 31.12.2017:
Handelsbilanz 575.000 € 
Auflösung 12.000 €
Steuerbilanz  279.000 € 
Auflösung 112.000 €
In den Folgejahren bis 2027 ergeben sich wie-
der Zuführungen, die aber flacher verlaufen 
im Vergleich zur unveränderten Zusage.

Umstellung auf eine Kapitalzusage
Wird eine Zusage auf lebenslängliche Ren-
tenzahlung in eine versicherungsmathema-
tisch äquivalente Kapitalzahlung umgewan-
delt, so erfolgt die Abzinsung der künftigen 
Versorgungleistungen nur für den Zeitraum 
vom Bilanzstichtag bis zum Erreichen der 
Altersgrenze von 65  Jahren. Im Falle der 
vorgesehenen Rentenzahlung werden zu-
sätzlich sämtliche künftigen Rentenraten 
über die statistisch erwartete Lebenserwar-
tung des 65-jährigen Rentners zuzüglich 
der Lebenserwartung der im Todesfall be-
günstigten Ehefrau diskontiert, also über ei-
nen weiteren Zeitraum von bis zu 30 Jahren 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres.  

Die zugesagte Altersrente von jährlich 
60.000  € entspricht einem wertgleichen 
Alterskapital in Höhe von 758.000  € 
(inkl. Anwartschaft auf Hinterbliebenen-
leistung). Die Zusage wird daher auf ein 
Alterskapital in Höhe von 758.000 € im 
Pensionsalter  umgestellt. Im Invaliditäts-
fall wird ein Kapital in Höhe der bis dahin 
erdienten Anwartschaft auf Alterskapi-
tal fällig. Im Todesfall vor Erreichen des 
Pensionsalters würde eine lebenslängliche 
Witwenrente in Höhe von 36.000 € (ent-
spricht 60% der ursprünglich zugesagten 
Altersrente) gezahlt. 

Es ergeben sich folgende bilanzielle 
Auswirkungen zum 31.12.2017:
Handelsbilanz  422.000 € 
Auflösung  165.000 €
Steuerbilanz  407.000 € 
Zuführung  16.000 €
Die bilanzielle Entlastung wird hier so-
fort deutlich: Handelsbilanziell erfolgt ei-
ne Auflösung des Erfüllungsbetrags zum 
31.12.2017 um 165.000 €, während sich 
steuerlich eine gewinnmindernde Zufüh-
rung von 16.000 € ergibt.

In den Folgejahren bis 2027 (Vollendung 
des 65.  Lebensjahres des Versorgungsbe-
rechtigten) werden sich die Zuführungen 
zum handelsrechtlichen Erfüllungsbetrag 
trotz weiter sinkender Zinsen im Gleich-
klang zu den steuerlichen Zuführungen 
bzw. sogar darunter bewegen, da beide 
Rückstellungen (Barwerte) im 65. Lebens-
jahr den gleichen Zielwert (758.000  € 
gleich zugesagtes Alterskapital) erreichen.

Der Nachteil der Umstellung der Pen-
sionszusage auf Kapitalleistung wäre die 
hohe Steuerbelastung bei Fälligkeit des 
Alterskapitals. Daher sollte die Kapitalzusa-
ge um Auszahlungsoptionen in Form von 
Ratenzahlungen (bis zehn Jahre) und einer 
(Teil-)Verrentung (optional mit oder ohne 
Witwenrente) ergänzt werden. Damit wird 
zusätzlich eine hohe Flexibilität für den 
Versorgungsberechtigten erreicht.

Selbstverständlich können die Neuord-
nungsüberlegungen zum Teilverzicht und 
Umstellung auf Kapitalzusage auch kombi-
niert werden.

Exit-Strategien
Pensionsverpflichtungen in Form unmit-
telbarer Pensionszusagen erschweren oder 
verhindern in vielen Fällen den Verkauf 
der Gesellschaft bzw. die Aufnahme neuer 
Gesellschafter. Auch bei Familien-Gesell-
schaften können die bestehenden Pensions-
zusagen bei der Familiennachfolge Genera-
tionskonflikte auslösen.

Der GGF selbst hat auch ein hohes 
Interesse daran, nach Abgabe der Entschei-
dungsbefugnis und Verantwortung für 
das Unternehmen seine Versorgung unab-
hängig vom wirtschaftlichen Schicksal der 
GmbH zu gestalten. 

Für die Behandlung der Pensionszusa-
gen im Rahmen einer möglichen Unter-

nehmensveräußerung bieten sich folgende 
Alternativen an:
◆	 	ein (Teil-)Verzicht auf die Pensionszu-

sagen zur Minderung der Deckungslü-
cken (wie oben dargestellt)

◆	 		Vereinbarung eines Rangrücktritts
◆	 	die Abfindung (Kapitalisierung) der Ver-

sorgungsanwartschaften
◆	 	die Auslagerung der erdienten Anwart-

schaften auf einen Pensionsfonds
◆	 	die bilanzielle Auslagerung und flexible 

Ausfinanzierung über eine Treuhand-
konstruktion (CTA – Contractual Trust 
Arrangement) oder

◆	 	die Übertragung der Pensionszusagen 
auf eine neue Gesellschaft (z.B. Pensi-
onsverwaltungsgesellschaft).

Falls anstelle der Veräußerung der Gesell-
schaft eine Liquidation geplant ist, können 
die Pensionszusagen auch auf eine Liquida-
tions-Direktversicherung oder -Pensions-
kasse übertragen werden.

Die insbesondere steuerrechtlich abge-
sicherte Umsetzung der aufgeführten Op-
tionen erfordert hohe Beratungskompetenz 
im Betriebsrenten- und Steuerrecht sowie 
der Finanzmathematik, Betriebswirtschaft 
und im Bilanzrecht.  ■

Sebastian Lutz
Gutachter und Berater für betriebliche 
Altersversorgung
Dr. Lutz Gesellschafter für Pensionsmanagement 
mbH in Bergisch Gladbach.
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Grafik 2: Vergleich Pensionsrückstellungen Kapitalzusage EStG/BilMoG zur unveränderten Zusage BilMoG
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